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1. Einleitung


1.1 Anlass 


Die naturenergie hochrhein AG plant auf einem Grünlandstandort die Errichtung einer 


Photovoltaik-Freiflächenanlage bei 78176, Blumberg Achdorf (Schwarzwald-Baar-Kreis). 


Dafür wird seitens der Gemeinde ein Bebauungsplan aufgestellt. 


Anlässlich dieser Planung wurde das Büro Strix mit der Kartierung von Brutvögeln sowie mit 


der Erstellung einer Haitatpotenzialanalyse (HPA) für Fledermäuse, Haselmaus, Amphibien, 


Reptilien und Insekten beauftragt. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung 


vorgestellt, im artenschutzrechtlichen Kontext diskutiert und daraus Maßnahmenvorschläge 


abgeleitet. 


1.2 Räumliche Lage des Plangebiets 


Die Stadt Blumberg liegt im Süden von Baden-Württemberg, am südwestlichen Rand der 


Schwäbischen Alb. Der Ortsteil Achdorf liegt westlich von Blumberg im Wutachtal. Die 


Vorhabenfläche befindet sich nordöstlich von Achdorf und umfasst eine Fläche von 1,8 ha 


(s. Abbildung 1). Die Landschaft im Umfeld der Vorhabenfläche wird durch intensive 


Grünlandnutzung geprägt, einzelne Ackerflächen sowie Waldgebiete sind außerdem 


vorhanden. 


Abbildung 1: Räumliche Lage des Plangebietes (rot). Ausschnitt des WebAtlas verändert nach 
© GeoBasis-DE / BKG (2024). 







Fachbeitrag Artenschutz: Faunistische Untersuchungen 2024 „Solarpark Blumberg Achdorf“ 


BÜRO STRIX MARKUS HANFT, Malteserstraße 44, 53639 Königswinter  2 


1.3 Beschreibung des Untersuchungsgebiets 


Die Vorhabenfläche (= Geltungsbereich) befindet sich nördlich des Blumberger Ortsteils 


Achdorf. Achdorf liegt an der Wutach, die hier ost-westlich fließt. In Achdorf mündet der nord-


südlich verlaufende Krottenbach in die Wutach. Der Talgrund und die unteren Talsenken des 


Krottenbach-Tales sind offen und werden landwirtschaftlich genutzt. Die intensive Grünland-


Nutzung dominiert, kleinere Acker-Schläge sind eingestreut vorhanden. Die Vorhabenfläche 


liegt im Osthang des Krottenbach-Tales auf einer Höhe von 620 m NN. Sie wird als Intensiv-


Grünland genutzt.  


Am Nordrand der Vorhabenfläche verläuft der Bach >Standabgraben<, gesäumt von einer 


Baumhecke dominiert von Beständen der Schmalblättrigen Ölweide (Elaeagnus angustifolia) 


bis BHD 30 cm (eine Weide BHD 60 cm) und dem Roten Hartriegel (Cornus sanguinea). 


Dieser Bach war bei den Begehungen mehrheitlich trockengefallen. Das umfassende Biotop 


"Am Standabgraben< ist als naturnaher Abschnitt eines Mittelgebirgsbachs sowie 


Gewässerbegleitender Auwaldstreifen gemäß §30 BNatSchG geschützt (Kennung: 


181173260056, LUBW 2024b).  


Nördlich der Vorhabenfläche findet sich neben weiteren Intensivgrünländern auch vereinzelt 


mageres Grünland, unter anderem steht hier der Magerkeitsanzeiger Echte 


Schlüsselblume (Primula veris) und der Deutsche Enzian (Gentianella germanica). Hierbei 


handelt es sich teilweise um das als Magerrasen geschützte Biotop >Bleicherüten< (Kennung 


181173266081, LUBW 2024b). Nordöstlich wird das Gebiet weiterhin von einem nach §30 


BNatSchG geschützten Trockenrasen >Sukzession Bleichereutenen W Eichberg< (Kennung: 


281173260242) eingefasst. Entstanden ist die Fläche nach einem Bergsturz, auf der sich 


eine großflächige Sukzession aus Schlehe (Prunus spinosa) und Pioniergesellschaften mit 


Entwicklung zum Schluchtwald bildet. Magerrasen-Anteile ehemaliger Salbei-Trespen-


Glatthafer-Wiesen sind in Sukzession noch anzutreffen (LUBW 2024b).  


Der vom Geltungsbereich aus östlich gelegene Wald beinhaltet Teilbereiche des 


geschützten Biotops >Eschenwald am Fuß des Eichberg< (Kennung: 281173260237, LUBW 


2024b). Kennzeichnend sind quellige Bereiche am Fuß eines großen Rutschhanges, mit 


temporären Bächen und Tümpeln. Auf dem Hangfuß stocken Erlen, der übrige Bestand 


dieses geschützten Biotops ist ein frischer Eschenwald (LUBW 2024b). Am Oberhang stockt 


ein lichter Rotkiefern-Wald. Im übrigen Wald dominieren Fichten. Außerdem befindet sich im 


östlichen UG am westlich exponierten Hang eine weitere nach §30 BNatSchG geschützte 


magere Flachland-Mähwiese bzw. Berg-Mähwiese. (Kennung: 381173260111), bei der es 


sich um eine mäßig artenreiche typische Glatthaferwiese handelt (LUBW 2024b).  


Am südlichen Rand des Vorhabenfläche verläuft der Nägelseegraben, welcher mit dichten 


Uferschilfröhricht gesäumt ist und an dem zwei Bruchweiden stehen. Das Biotop ist gemäß 
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§30 BNatSchG als Röhrichte und Großseggen-Riede geschützt (Kennung: 181173260060,


LUBW 2024a). 


Der Geltungsbereich befindet sich auf den Flurstücken 4354 und 4355, Gemarkung 


Blumberg Achdorf. Und setzt sich überwiegend aus einer intensiv genutzten Fettwiese 


zusammen. Der Bestand ist struktur- und krautarm und wird von den hochwüchsigen 


Gräsern und Nährstoffzeigern Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) und 


Knäuelgras (Dactylis glomerata) dominiert. Die untergeordnete Kräuterschicht setzt sich 


überwiegend aus Nährstoffzeigern (u.a. Wiesen-Löwenzahn (Taraxacum sectio ruderalia), 


Stumpflätriger Ampfer (Rumex obtusifolius)) und wenigen Wiesenkräutern, wie dem 


Scharfen Hahnenfuß (Ranunculus acris) und dem Spitzwegerich (Plantago lanceolata) in 


geringer Deckung zusammen. Der Feuchtezeiger Kohl-Distel (Cirsium oleraceum) kommt 


in Graben-Nähe und in einer Senke eingestreut vor, vereinzelt tritt Wald-Storchschnabel 


(Geranium sylvaticum) auf (ENVIRO-PLAN 2024). 


In den westlichen Randbereichen entlang der Straße und im Norden entlang des 


Standabgrabens finden sich auf den Flurstücken 4354 und 4355 in einer Breite von ca. 5 m, 


Reste einer Magerwiese. Neben typischen Arten der Glatthaferwiesen prägen 


Magerkeitszeiger, wie Knolliger Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus), Acker-Witwenblume 


(Knautia arvensis), Echte Schlüsselblume (Primula veris), Wiesen-Flockenblume 


(Centaurea jacea), Zittergras (Briza media) und Flaumiger Wiesenhafer (Helictotrichon 


pubescens) den Bestand. Die Wiesenstruktur weist einen lebensraumtypischen 


dreischichtigen Aufbau auf. Magerkeitszeiger nehmen ca. 30% Deckung ein, lebensraumtyp-


abwertende Arten spielen kaum eine Rolle. Der Bestand wird aufgrund des Artinventars und 


der Wiesenstruktur, sowie des Fehlens von Beeinträchtigungen als LRT 6510 mit dem 


Erhaltungszustand B bewertet. Er weist zwar auch Breiten < 5 m auf, jedoch handelt es sich 


nicht um ein isoliert liegendes Vorkommen (Vgl. Anhang XIV Ergänzung zur Kartieranleitung 


des Handbuchs zum Erfassen von Managementplänen, LUBW 2018). (ENVIRO-PLAN 2024). 


Die folgenden Abbildung 2 bis Abbildung 6 vermitteln einen Eindruck von der näheren 


Umgebung.  
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Abbildung 2: Darstellung des Standortes >Solarpark Blumberg-Achdorf< (rot = Geltungsbereich), 
einem 15 m-Radius (orange Linie), einem 200 m-Radius (gelbe Linie) sowie einem 300 m-Radius 
(blaue Linie). Quelle Luftbild genordet: LGL, Landesamt für Geoinformation B.W. (2024). 


Abbildung 3: Blick auf das Plangebiet von der Hangkuppe im Osten des Plangebiets, Blickrichtung 
nach Westen. 
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Abbildung 4: Blick nach Norden auf das Plangebiet mit östlich angrenzendem Waldhang sowie 
vorgelagertem Magergrünland. 


Abbildung 5: Blick auf die nördlich angrenzende geschützte Sukzessionsfläche. 
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Abbildung 6: Beispielhafte Darstellung der im UG verlaufenden Gräben mit feuchtezeigenden 
Vegetationsbeständen. 
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2 Methodik 


Die Aufgabenstellung ergibt sich aus den gesetzlichen Grundlagen. Notwendig wird eine 


Bestandsaufnahme artenschutzrechtlich relevanter Tierarten, sofern diese durch das 


Vorhaben beeinträchtigt werden könnten. Auf dieser Grundlage kann die Erstellung eines 


artenschutzrechtlichen Fachbeitrags erfolgen, indem die artenschutzrechtlichen Konflikte 


dargestellt und bewertet werden. Zusätzlich wurde der Untersuchungsumfang im Dezember 


2023 mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Daraus ergaben sich 


folgende Erfassungsmethoden: 


2.1 Habitatpotenzialanalyse: Fledermäuse, Haselmaus, Amphibien, 
Reptilien & Insekten 


Zur Abschätzung des Vorkommens von in Baden-Württemberg als planungsrelevant 


geltenden Insekten-, Amphibien-, Fledermaus- und Reptilienarten sowie der Haselmaus 


wurde das Plangebiet inklusive eines 15 m-Radius hinsichtlich seiner Habitateignung für die 


relevanten Arten untersucht. 


Falls ein Vorkommen nicht auszuschließen ist, erfolgt eine Bewertung, ob und in welcher 


Form die Arten von dem Vorhaben im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung betroffen sein 


können (Konfliktabschätzung). 


2.2 Avifauna 


Zur Abschätzung des Bestandes planungsrelevanter Vogelarten im Vorhabenbereich, wurde 


im Jahr 2024 eine Brutvogelerfassung veranlasst. Als planungsrelevant werden solche 


Vogelarten angesehen, die entweder nach § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG einem 


strengen Schutz unterstehen und / oder gemäß den Roten Listen in Baden-Württemberg 


oder in Deutschland mindestens als gefährdet gelten (keine Arten der Vorwarnliste) bzw. 


besonders geschützte Arten, für die nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie der EU 


besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen (z.B. Neuntöter). Die untersuchte Fläche 


umfasste den geplanten Standort der Photovoltaik-Anlage (Geltungsbereich) sowie einen 


200 m-Radius (UG). Die Brutvogelerfassung fand an zwölf Terminen in der Zeit von März bis 


Juli 2024 nach den Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands 


(SÜDBECK et al. 2005) statt. Zudem wurde eine Horstsuche im 300 m-Radius durchgeführt. 


Im Rahmen der einzelnen Untersuchungen wurden auch Zufallsbeobachtungen 


berücksichtigt und dokumentiert. 


Die Termine der Erfassungen sowie die vorherrschenden Witterungsbedingungen sind in 


Tabelle 1 aufgeführt. 
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Modul 1: Brutvogelerfassung im 200 m-Radius 


Ø Fünf Tagbegehungen: Begangen wurden das gesamte Plangebiet sowie das


unmittelbare Umfeld in einem Radius von 200 m um die geplante Photovoltaik-


Anlage, sodass eine flächendeckende Bestandsaufnahme der Brutvögel aus dem


Jahr 2024 vorliegt. Die Geländebegehungen erfolgten bei günstiger Witterung und in


den frühen Morgenstunden (i.d.R. ab Sonnenaufgang) im Zeitraum von Anfang März


bis Anfang Juli 2024.


Ø Drei Dämmerungsbegehungen Eulen: Anfang März bis Ende März 2024 wurden zwei


Abendbegehungen zur Erfassung von Eulen durchgeführt. Ende Juni 2024 erfolgte


eine weitere Eulenbegehung zur Erfassung der Ästlinge im Rahmen der letzten


Wachtelerfassung. Die Untersuchung erfolgte ab einer Stunde nach


Sonnenuntergang bei günstiger Witterung mithilfe einer Klangattrappe.


Ø Zwei Dämmerungsbegehungen Rebhuhn: Anfang März bis Ende März 2024 wurden


zwei Abendbegehungen zur Erfassung des Rebhuhns durchgeführt. Die


Untersuchung erfolgte eine Stunde vor Sonnenuntergang bis eine Stunde nach


Sonnenuntergang bei günstiger Witterung mithilfe einer Klangattrappe. Beide


Rebhuhn-Dämmerungsbegehungen erfolgten im Rahmen der Eulen-


Dämmerungsbegehung.


Ø Zwei Dämmerungsbegehungen Wachtel: Anfang Juni bis Anfang Juli 2024 erfolgte


eine Morgen- und eine Abendbegehung zur Wachtelerfassung. Die Untersuchung


erfolgte eine Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang bzw.


eine Stunde vor Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenuntergang bei


günstiger Witterung mithilfe einer Klangattrappe. Der erste Termin der Wachtel-


Erfassung erfolgte im Rahmen der letzten Brutvogel-Begehung.


Modul 2: Horstkartierung im 300m-Radius 


Ø Horstkartierung: Im März 2024 erfolgte eine Horstsuche für die Erfassung von


Greifvogelvorkommen im 300 m-Radius um den Geltungsbereich.


Ø Zwei Besatzkontrollen: Besatzkontrollen im Zeitraum von Mai bis Juni 2024. Die


Besatzkontrollen erfolgte im Rahmen der Brutvogel-Tagbegehung.


Tabelle 1: Begehungstermine und Witterung der avifaunistischen Untersuchungen im UG Blumberg-
Achdorf 2024. 


Begehung Datum Witterung 


(Temperatur, Bewölkung, Wind, Niederschlag) 


Horstkartierung 02.03.2024 3-11°C, sonnig bis leicht bewölkt, 0-1 bft, trocken


Horstkontrolle 1 25.05.2024 10-20°C, bewölkt, 0-1 bft, trocken


Horstkontrolle 2 24.06.2024 17-25°C, sonnig bis leicht bewölkt, 3-4 bft, trocken
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Begehung Datum Witterung 


(Temperatur, Bewölkung, Wind, Niederschlag) 


Eulen 1 02.03.2024 5-9°C, klar bis leicht bewölkt, 1 bft, trocken


Eulen 2 25.03.2024 5-10°C, klar bis leicht bewölkt, 0-2 bft, trocken


Eulen 3 24.06.2024 22°C, bewölkt, 2 bft, trocken 


Rebhuhn 1 02.03.2024 5-9°C, klar bis leicht bewölkt, 1 bft, trocken


Rebhuhn 2 25.03.2024 5-10°C, klar bis leicht bewölkt, 0-2 bft, trocken


Brutvogel 1 14.03.2024 6-13°C, sonnig bis leicht bewölkt, 0 bft, trocken


Brutvogel 2 05.04.2024 5-20°C, sonnig bis leicht bewölkt, 0 bft, trocken


Brutvogel 3 14.04.2024 6-23°C, leicht bewölkt bis sonnig, 2-3 bft, trocken


Brutvogel 4 03.05.2024 8-13°C, bewölkt, 2-3 bft, trocken


Brutvogel 5 04.06.2024 12-20°C, sonnig, wenig Wolken, 0-1 bft, trocken


Wachtel 1 04.06.2024 12-18°C, sonnig, wenig Wolken, 0-1 bft, trocken


Wachtel 2 24.06.2024 22°C, bewölkt, 2 bft, trocken 
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3 Ergebnisse 


3.1 Habitatpotenzialanalyse 


Das Plangebiet wird von intensiver Grünlandnutzung dominiert, wobei auch kleinflächige 


Magerrasenbestände vorkommen. Am nördlichen Rand der Vorhabenfläche verläuft der 


Standabgraben mit anstehend stockenden Weidenbeständen. Im Süden verläuft der 


Nägelseegraben mit Röhrichtbeständen. In der angrenzenden Umgebung sowie teilweise 


auf der Vorhabenfläche finden sich Magerrasen-Fragmente und -brachen. Aufgrund der 


Habitatausstattung wird auf ein potenzielles Vorkommen von Fledermäusen, Haselmaus, 


Amphibien, Reptilien und Insekten geprüft. Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten 


und Artengruppen können bereits im Vorhinein aufgrund fehlender Nachweise sowie 


ungenügender Biotopausstattung mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 


3.1.1 Fledermäuse 


Die im UG befindlichen Waldflächen können Habitatbäume mit dauerhaft bestehenden 


Höhlen sowie Spalten, die als Quartiere für Fledermäuse geeignet wären, aufweisen. 


Innerhalb des Plangebiets oder in direkter Angrenzung, befinden sich keine Gehölze mit 


potenziellen Habitatstrukturen. Das Plangebiet kann grundsätzlich als Nahrungshabitat 


genutzt werden. Aufgrund der intensiven Nutzung als Grünlandfläche, mit einer damit 


verbundenen geringen Insektendichte, stellt das Plangebiet jedoch kein essenzielles 


Nahrungshabitat dar. Jagdaktivitäten sind am ehesten entlang der Gehölzreihen im Norden 


und Westen des UG sowie entlang der Waldränder zu erwarten, da solche Strukturen 


bevorzugt zur Jagd genutzt werden und diese Bereiche eine höhere Insektendichte 


aufweisen als die umliegenden Grünland- und Ackerflächen. Nahrungshabitate 


planungsrelevanter Arten sind im Sinne des Gesetzes zunächst nicht zu betrachten 


(BVerwG, Besch. V. 13.03.2008 3 9 VR 10.07). Eine Relevanz entsteht, wenn durch die 


Beeinträchtigungen in Nahrungshabitaten populationsrelevante Auswirkungen entstehen 


könnten. Aufgrund der Kleinflächigkeit des Vorhabenbereichs, kann eine essenzielle 


Bedeutung des Plangebiets als Nahrungshabitat für Fledermäuse ausgeschlossen werden. 


Zudem ist durch die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Extensivierung 


der bisher intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen und damit einhergehend einem 


mindestens gleichwertigem Nahrungshabitat zu rechnen. Insbesondere lineare Strukturen, 


wie Baumreihen oder Hecken werden als Flugrouten genutzt, die Fortpflanzungs- und 


Ruhestätten und geeignete Nahrungshabitate verbinden. Solche Strukturen finden sich nicht 


im Plangebiet. Eine derartige Nutzung des Plangebiets ist daher hinreichend sicher 


auszuschließen. Angrenzend finden sich Baumreihen und Hecken, welche die Funktion als 


Flugroute für Fledermäuse erfüllen können. Die Planung sieht jedoch von einem Eingriff in 


diese Strukturen ab.  
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Ein Vorkommen von Fledermäusen kann im Wirkraum des Eingriffs nicht 


ausgeschlossen werden. 


Die Artengruppe der Fledermäuse wird daher im Folgenden weiter betrachtet. 


Unabhängig von der artenschutzrechtlichen Bewertung im Hinblick auf die 


Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist im Fall einer Beleuchtung der 


Baustellenbereiche bzw. der Anlage fledermausfreundliche Beleuchtung zu verwenden (vgl. 


Maßnahme V(g)). Zusätzlich wird eine Eingrünung der zukünftigen Photovoltaikanlage 


empfohlen. Dadurch kann das Plangebiet auch zukünftig für synanthrope / störungstolerante 


Fledermausarten geeigneten Lebensraum bieten. 


3.1.2 Haselmaus 


Die Haselmaus benötigt zur Errichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten dichtes 


Strauchwerk mit Nahrungspflanzen wie Hasel oder Brombeere. Solche Strukturen sind im 


Eingriffsbereich nicht vorhanden. Ein Vorkommen der Haselmaus im direkten 


Eingriffsbereich kann aufgrund dessen hinreichend sicher ausgeschlossen werden. 


Angrenzend an den Eingriffsbereich sind im UG jedoch Feldgehölze mit ausgeprägter 


Strauchschicht vorhanden. Die Baumhecke aus Weiden und Hartriegel am nördlichen Rand 


der Vorhabenfläche, welcher als gewässerbegleitender Auwaldstreifen gemäß §30 


BNatSchG geschützt ist (Kennung: 181173260056, LUBW 2024b), sowie die 


Sukzessionsfläche im Nordosten >Bleichereutenen W Eichberg< (ebenfalls gemäß §30 


BNatSchG geschützt, Kennung: 281173260242) bieten aufgrund ihrer Vegetationsstruktur 


potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Nahrungshabitate (s. Abbildung 7).  


Ein Vorkommen der Haselmaus kann im Wirkraum des Eingriffs nicht ausgeschlossen 


werden.  


Die Haselmaus wird im Folgenden weiter betrachtet. 


3.1.3 Amphibien 


Im Plangebiet erwartbare, streng geschützte Amphibienarten, insbesondere die 


Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Kammmolch, Kreuzkröte und Laubfrosch sind auf 


Klein- oder Kleinstgewässer als Laichhabitate angewiesen. 


Die Geburtshelferkröte bevorzugt flache, sonnige Tümpel neben Bruchsteinhalden. Man 


findet sie häufig in tümpelreichen Ton- und Kiesgruben oder Steinbrüchen, gelegentlich auch 


in größeren Gewässern. Auch in Gärten, Parks und Siedlungen mit Hecken und 


Bruchsteinmauern kommt die Geburtshelferkröte vor. Als Landhabitate werden von dieser 


Art bevorzugt Erdlöcher von Kleinsäugern in Offenlandhabitaten oder Lesesteinhaufen 


bezogen.  
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Ein allgemeines Vorkommen der Art ist nach der Landesartenkartierung (LUBW 2022a) 


sowie nach Verbreitungskarte (LUBW 2024a) bekannt. Allerdings befinden sich im nahen 


Umfeld des Vorhabens keine geeigneten Laichgewässer der Geburtshelferkröte. Zudem ist 


der Geltungsbereich aufgrund seiner intensiven Nutzung nicht als geeigneter 


Landlebensraum einzustufen. Ein Vorkommen der Geburtshelferkröte im Plangebiet 


kann daher mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 


Die Gelbbauchunke ist eine typische Pionierart in dynamischen Lebensräumen. Besiedelt 


werden naturnahe Flussauen, Schleddentäler, Sand- und Kiesabgrabungen, Steinbrüche 


sowie Truppenübungsplätze. Als Laichgewässer werden sonnenexponierte Klein- und 


Kleinstgewässer genutzt, die oft nur temporär Wasser führen. Die Gewässer sind meist 


vegetationslos, fischfrei und von lehmigen Sedimenten getrübt (z.B. Wasserlachen, Pfützen 


oder mit Wasser gefüllte Wagenspuren). Ursprüngliche Laichgewässer sind zeitweise 


durchflossene Bachkolke, Quelltümpel, Überschwemmungstümpel in Auen oder 


Wildschweinsuhlen. Als Landlebensraum dienen lichte Feuchtwälder, Röhrichte, Wiesen, 


Weiden und Felder. Während der trocken-warmen Sommermonate werden innerhalb des 


Landlebensraumes liegende Gewässer als Aufenthaltsgewässer genutzt.  


Der Geltungsbereich ist aufgrund der intensiven Bewirtschaftung als nicht prioritärer 


Landlebensraum zu kategorisieren. Ebenso finden sich keine geeigneten Laichgewässer im 


Geltungsbereich oder in unmittelbarer Nähe. Der Standabgraben in nördlicher sowie der 


Nägelseegraben in südlicher Angrenzung zum Vorhabenbereich war auch nach 


Starkregenereignissen trocken anzutreffen, sodass auch hier nicht von einem geeigneten 


Habitat auszugehen ist. Allerdings befindet sich in der näheren Umgebung das Biotop 


>Eschenwald am Fuß des Eichberg< mit temporären Bächen und Tümpeln, hier werden die 


Lebensraumansprüche der Gelbbauchunke erfüllt. Aufgrund von Bauarbeiten können sich 


temporäre Kleinstgewässer (z.B. Pfützen) innerhalb des Plangebiets, insbesondere nach 


starken Regenereignissen, bilden. Aufgrund des Pioniercharakters der Gelbbauchunke ist 


diese daran angepasst, solche kurzfristig entstehenden Laichgewässer schnell zu besiedeln. 


Ein allgemeines Vorkommen der Art ist nach der Landesartenkartierung (LUBW 2022a) 


sowie nach Verbreitungskarte (LUBW 2024a) bekannt. Es ist demnach nicht 


auszuschließen, dass insbesondere die Jungtiere, aufgrund ihres größeren Aktionsradius 


von bis zu 1.000 m, in das Baufeld einwandern können. Ein Vorkommen der 


Gelbbauchunke kann nicht hinreichend sicher ausgeschlossen werden. 


Zufallsbeobachtungen der genannten Art gelangen während der Brutvogelkartierung nicht. 


Der Kammmolch gilt als eine typische Offenlandart, die traditionell in den 


Niederungslandschaften von Fluss- und Bachauen an offenen Augewässern (z.B. an 


Altarmen) vorkommt. In Mittelgebirgslagen werden außerdem große, feuchtwarme 


Waldbereiche mit vegetationsreichen Stillgewässern besiedelt. Sekundär kommt die Art in 
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Kies-, Sand- und Tonabgrabungen in Flussauen sowie in Steinbrüchen vor. Offenbar 


erscheint die Art auch als Frühbesiedler an neu angelegten Gewässern. Die meisten 


Laichgewässer weisen eine ausgeprägte Ufer- und Unterwasservegetation auf, sind nur 


gering beschattet und in der Regel fischfrei. Als Landlebensräume nutzt der Kammmolch 


feuchte Laub- und Mischwälder, Gebüsche, Hecken und Gärten in der Nähe der 


Laichgewässer.  


Ein allgemeines Vorkommen der Art ist nach der Landesartenkartierung (LUBW 2022a) 


sowie nach Verbreitungskarte (LUBW 2024a) bekannt. Allerdings sind im Plangebiet sowie 


der näheren Umgebung keine geeigneten Habitate für den Kammmolch vorzufinden. Ein 


Vorkommen des Kammmolchs kann daher mit hinreichender Sicherheit 


ausgeschlossen werden. 


Die Kreuzkröte ist eine Pionierart, die ursprünglich in offenen Auenlandschaften auf 


vegetationsarmen, trocken-warmen Standorten mit lockeren, meist sandigen Böden vorkam. 


Darüber hinaus werden auch Industriebrachen, Bergehalden und Großbaustellen besiedelt. 


Als Laichgewässer werden sonnenexponierte Flach- und Kleingewässer wie 


Überschwemmungstümpel, Pfützen, Lachen oder Heideweiher aufgesucht. Die Gewässer 


führen oftmals nur temporär Wasser, sind häufig vegetationslos und fischfrei. Tagsüber 


verbergen sich die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere unter Steinen oder in Erdhöhlen. 


Als Winterquartiere werden lockere Sandböden, sonnenexponierte Böschungen, 


Blockschutthalden, Steinhaufen, Kleinsäugerbauten sowie Spaltenquartiere genutzt, die 


oberhalb der Hochwasserlinie gelegen sind.  


Der Geltungsbereich ist aufgrund der intensiven Bewirtschaftung als nicht prioritärer 


Landlebensraum zu kategorisieren. Ebenso finden sich keine geeigneten Laichgewässer im 


Geltungsbereich oder in unmittelbarer Nähe. Der Standabgraben in nördlicher sowie der 


Nägelseegraben in südlicher Angrenzung zum Vorhabenbereich war auch nach 


Starkregenereignissen trocken anzutreffen, sodass auch hier nicht von einem geeigneten 


Habitat auszugehen ist. Allerdings befindet sich in der näheren Umgebung das Biotop 


>Eschenwald am Fuß des Eichberg< mit temporären Bächen und Tümpeln, hier werden die 


Lebensraumansprüche der Gelbbauchunke erfüllt. Aufgrund von Bauarbeiten können sich 


temporäre Kleinstgewässer (z.B. Pfützen) innerhalb des Plangebiets, insbesondere nach 


starken Regenereignissen, bilden. Aufgrund des Pioniercharakters der Gelbbauchunke ist 


diese daran angepasst, solche kurzfristig entstehenden Laichgewässer schnell zu besiedeln. 


Ein allgemeines Vorkommen der Art ist nach der Landesartenkartierung (LUBW 2022a) 


sowie nach Verbreitungskarte (LUBW 2024a) bekannt. Demnach ist nicht auszuschließen, 


dass insbesondere die Jungtiere, aufgrund ihres größeren Aktionsradius von bis zu 3.000 m, 


in das Baufeld einwandern können. Die Kreuzkröte wird im Folgenden weiter betrachtet. 
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Der Laubfrosch ist eine Charakterart der >bäuerlichen Kulturlandschaft< mit 


kleingewässerreichen Wiesen und Weiden in einer mit Gebüschen und Hecken reich 


strukturierten Landschaft. Ursprüngliche Lebensräume waren wärmebegünstigte Flussauen. 


Als Laichgewässer werden Weiher, Teiche, Tümpel, temporäre Kleingewässer, Altwässer, 


seltener auch größere Seen besiedelt. Bevorzugt werden vegetationsreiche Gewässer, die 


voll sonnenexponiert und fischfrei sind. Außerhalb der Fortpflanzungszeit halten sich die 


wanderfreudigen Laubfrösche in höherer Vegetation auf (z.B. Brombeerhecken, Röhrichte, 


Weidegebüsche, Kronendach der Bäume). Die Überwinterung erfolgt an Land, wo sich die 


Tiere in Waldbereichen, Feldgehölzen oder Säumen in Wurzelhöhlen oder Erdlöchern 


verstecken.  


Gewässer, welche die Habitatansprüche des Laubfroschs erfüllen, sind nicht im 


Geltungsbereich vorzufinden. Der Geltungsbereich ist aufgrund der intensiven 


Bewirtschaftung zudem als nicht prioritärer Landlebensraum zu kategorisieren. Ein 


Vorkommen des Laubfrosches kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 


werden. 


Die Artengruppe der Amphibien wird daher im Folgenden, in Bezug auf die 


Gelbbauchunke und die Kreuzkröte, weiter betrachtet. 


3.1.4 Reptilien 


Im Plangebiet erwartbare streng geschützte Reptilienarten, insbesondere die Zauneidechse 


und die Schlingnatter (Verbreitungsgebiet bekannt nach der Landesartenkartierung (LUBW 


2022a) sowie nach Verbreitungskarte (LUBW 2024a)), bewohnen reich strukturierte, offene 


Lebensräume mit einem kleinräumigen Mosaik aus vegetationsfreien und grasigen Flächen, 


Gehölzen, verbuschten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren. Dabei werden 


Standorte mit lockeren, sandigen Substraten und einer ausreichenden Bodenfeuchte 


bevorzugt.  


Geeignete Habitatstrukturen befinden sich im Auwaldstreifen und der weiter nördlich 


liegenden Sukzessionsfläche. Hier finden sich wärmebegünstigte Flächen (s. Abbildung 7). 


Schlingnatter und Zauneidechse können hier nicht hinreichend sicher ausgeschlossen 


werden. Im Plangebiet sind Fortpflanzungsstätten der Schlingnatter sowie der Zauneidechse 


aufgrund der intensiven Bewirtschaftung nicht zu erwarten. Allerdings können die 


Saumstrukturen im Plangebiet als Nahrungshabitat und als Vernetzungsstruktur genutzt 


werden. Ein Vorkommen von Schlingnatter und Zauneidechse auf der Fläche des 


Plangebiets kann daher nicht ausgeschlossen werden. 


Andere planungsrelevante Arten der Reptilien, wie beispielsweise. die Mauereidechse oder 


die Westliche Smaragdeidechse können mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
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werden, da sie im Vorhabenbereich keine geeigneten Habitatbedingungen (z.B. 


Felsstrukturen) sowie keinen Verbreitungsschwerpunkt besitzen.  


Die Artengruppe der Reptilien wird daher im Folgenden weiter betrachtet. 


3.1.5 Insekten 


Im Plangebiet erwartbare streng geschützte Insektenarten sind der Gelbringfalter und der 


Quendel-Ameisen-Bläuling. 


Der Gelbringfalter ist typische Art lichter Laubmischwälder oder Kiefernwälder. Zudem 


werden in der Ebene Erlen-Eschen-Auenwälder, im Hügelland Laubmischwälder, vor allem 


gras- und krautreiche Buchenmisch- und Bacheschenwälder besiedelt. Dabei ist er 


insbesondere auf eine gute Ausprägung von Seggen- und Grasreicher Krautschicht sowie 


ausreichend Lichteinfall angewiesen.  


Ein Vorkommen der Art ist im Plangebiet unwahrscheinlich, da hier die geeigneten Habitate 


fehlen. In den angrenzenden Auwald sowie Sukzessionsbeständen ist er nicht 


auszuschließen (s. Abbildung 7).  


Der Quendel-Ameisenbläuling besiedelt sonnige, (halb-) trockene, offene, aber auch 


buschreiche Kalk- und Silikatmagerrasen. Sowohl für die angrenzende Sukzessionsfläche 


als auch das Plangebiet fehlen die Raupen-Futterpflanzen Dost und Thymian. Daher kann 


ein Vorkommen der Art hinreichend sicher ausgeschlossen werden. 


Das Plangebiet stellt aufgrund der überwiegend intensiven Grünlandbewirtschaftung einen 


gestörten Lebensraum für weitere Insektenarten dar. In den Randbereichen auf der 


nordöstlich liegenden Magerwiese (FFH-LRT) bestehen Habitatstrukturen für Tagfalter des 


Anhang IV der FFH-Richtlinie, jedoch fehlen Nachweise dieser Arten. Weiterhin wird in 


diesen Bereich nicht eingegriffen. Ein Eintreten der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 


Nr. 1-3 kann daher für das Plangebiet hinreichend sicher ausgeschossen werden.  


Die Artengruppe der Insekten wird daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 
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Abbildung 7: Darstellung von Habitatpotenzial planungsrelevanter Arten im Geltungsbereich 
und direkten Umfeld der Planung >Solarpark Blumberg Achdorf<. Geltungsbereich (rote Linie) 
und 15 m-Radius (orange Linie)). Quelle Luftbild genordet: LGL, Landesamt für 
Geoinformation B.W. (2024). 
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3.2 Brutvögel 


Im Rahmen der Brutvogelerfassung 2024 wurden im UG elf planungsrelevante Vogelarten 


(Baumpieper, Braunkehlchen, Grünspecht, Mäusebussard, Neuntöter, Rotmilan, 


Schwarzmilan, Schwarzspecht, Sperber, Turmfalke und Uhu) festgestellt. Weiterhin 


wurden Brutreviere von vier planungsrelevanten Vogelarten (Berglaubsänger, 


Grauspecht, Star, Waldkauz) außerhalb des Brutvogel-UG dokumentiert. 


Davon liegen für vier Arten (Grünspecht, Neuntöter, Schwarzspecht und Turmfalke) 


jeweils Brutreviere im UG, jedoch außerhalb des Geltungsbereichs, vor. 


Der Grünspecht brütet einmalig im UG, das Revier befindet sich südwestlich des 


Geltungsbereiches in rund 160 m Entfernung in einer Baumhecke. Der Neuntöter wurde mit 


zwei Brutrevieren festgestellt, wovon eines knapp außerhalb des 200 m-UG in nordöstlicher 


Richtung vom Geltungsbereich liegt. Das zweite Revier liegt ebenfalls in der südwestlich 


gelegenen Baumhecke in rund 160 m Entfernung zum Geltungsbereich. Der 


Schwarzspecht wurde mit einem Brutrevier im UG nachgewiesen. Dieses befindet sich im 


östlich gelegenen Waldstück in ca. 90 m Entfernung zum Geltungsbereich.  


Im Rahmen der Horstkartierung 2024 wurde im 300 m-Radius um die Vorhabenfläche nach 


Horsten von Groß- und Greifvögeln gesucht. Hierbei wurde ein Nistkasten in einem 


Strommast festgestellt. Dieser wurde im Untersuchungsjahr von einem Turmfalken besetzt 


und befindet sich in rund 260 m Entfernung südlich des Geltungsbereichs. 


Die räumliche Verteilung der Brutplätze der genannten Arten kann Abbildung 8 entnommen 


werden. 


Als Nahrungsgast wurden Mäusebussard, Rotmilan, Schwarzmilan sowie Sperber im UG 


nachgewiesen. Als Durchzügler kamen Baumpieper und Braunkehlchen vor. Zudem 


wurde der Uhu einmalig rufend während der Balzzeit festgestellt. 


Weiterhin wurden insgesamt 28 ubiquitäre Arten dokumentiert. Davon 25 als Brutvogel und 


drei als Gastvogel (v.a. Nahrungsgast, überfliegend). 
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Tabelle 2: Nachgewiesene Vogelarten 2024 im UG >Solarpark Blumberg-Achdorf<, Status im 200 m- 
bzw. 300 m-Radius und Beschreibung zu deren Vorkommen. Status UG: Status der Art im 200 m- 
bzw. 300 m-Radius, Statusangaben: B = Brutnachweis, (B) = möglicher Brutvogel, Brutverdacht, Dz 
= Durchzügler, G = Gastvogel (v.a. Nahrungsgast), Ü = überfliegend. RL D: Angaben zur 
deutschlandweiten Gefährdung nach RYSLAVY et al. (2020), RL BW Angaben zur landesweiten 
Gefährdung nach KRAMER et al. (2022): 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben 
bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potentiell gefährdet, V = zurückgehend (Vorwarnliste), 
N = von Naturschutzmaßnahmen abhängig, R = arealbedingt selten. Schutz: Schutzstatus nach § 7 
Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG: § = besonders geschützt, §§ = besonders und streng geschützt. 
Fett = Planungsrelevante Arten (streng geschützte Arten (§§) bzw. besonders geschützte Arten (§) 
mit Rote Liste Gefährdungsstatus). 


Deutscher Name 


Wissenschaftl. 


Name 


Status 
RL 


D 


RL 


BW 
Schutz 


Vorkommen / 


Lebensraumfunktion 


      
Amsel 


Turdus merula 
(B) * * § 


Mittelhäufiger Brutvogel der 


Wälder und Gehölze  


Baumpieper 


Anthus trivialis 
D V 2 § 


Durchzügler 


Berglaubsänger 


Phylloscopus 


bonelli 


(B) * 1 § 


Brutvogel, 1 BP knapp 


außerhalb des UG 


Blaumeise 


Cyanistes caeruleus 
(B) * * § 


Mittelhäufiger Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Braunkehlchen 


Saxicola rubetra 
D 2 1 § 


Durchzügler 


Buchfink 


Fringilla coelebs 
(B) * * § 


Häufiger Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Buntspecht 


Dendrocopos major 
(B) * * § 


Mittelhäufiger Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Dohle  


Coloeus monedula 
G * * § 


Nahrungsgast 


Eichelhäher 


Garrulus glandarius 
(B) * * § 


Seltener Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Fichtenkreuzschnab


el 


Loxia curvirostra 


(B) * * § 


Seltener Brutvogel der 


Wälder  


Gartenbaumläufer 


Certhia 


brachydactyla 


(B) * * § 


Seltener Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 
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Deutscher Name 


Wissenschaftl. 


Name 


Status 
RL 


D 


RL 


BW 
Schutz 


Vorkommen / 


Lebensraumfunktion 


      
Gartengrasmücke 


Sylvia borin 
(B) * * § 


Seltener Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Goldammer 


Emberiza citrinella 
(B) V V § 


Mittelhäufiger Brutvogel der 


Waldränder und Hecken 


Graureiher 


Ardea cinerea 
Ü * * § 


überfliegend 


Grauspecht 


Picus canus 
(B) 2 2 §§, Anh. I 


Brutvogel, 1 BP im UG 


Grünspecht 


Picus viridis  
(B) * * §§ 


Brutvogel, 1 BP im UG 


Haubenmeise 


Parus cristatus 
(B) * * § 


Mittelhäufiger Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Hausrotschwanz 


Phoenicurus 


ochruros 


(B) * * § 


Seltener Brutvogel an 


Felsen und Siedlungen 


Heckenbraunelle 


Prunella modularis 
(B) * * § 


Seltener Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Kleiber 


Sitta europaea 
(B) * * § 


Mittelhäufiger Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Kohlmeise 


Parus major 
(B) * * § 


Mittelhäufiger Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Kolkrabe 


Corvus corax 
G * * § 


Nahrungsgast  


Mäusebussard  


Buteo buteo 
G * * §§ 


Nahrungsgast 


Misteldrossel 


Turdus viscivorus 
(B) * * § 


Häufiger Brutvogel der 


Wälder 


Mönchsgrasmücke 


Sylvia atricapilla 
(B) * * § 


Häufiger Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Neuntöter 


Lanius collurio 
(B) * V §, Anh. I 


Brutvogel, 2 BP im UG 
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Deutscher Name 


Wissenschaftl. 


Name 


Status 
RL 


D 


RL 


BW 
Schutz 


Vorkommen / 


Lebensraumfunktion 


      
Rabenkrähe 


Corvus corone 
(B) * * § 


Seltener Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Ringeltaube 


Columba palumbus 
(B) * * § 


Mittelhäufiger Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Rotkehlchen 


Erithacus rubecula 
(B) * * § 


Mittelhäufiger Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Rotmilan 


Milvus Milvus 
G * * §§, Anh. I 


Nahrungsgast 


Schwarzmilan 


Milvus migrans 
G * * §§, Anh. I 


Nahrungsgast 


Schwarzspecht 


Dryocopus martius 
(B) * * §§, Anh. I 


Brutvogel, 1 BP im UG  


Singdrossel 


Turdus philomelos 
(B) * * § 


Seltener Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Sommergoldhähnch


en 


Regulus ignicapilla 


(B) * * § 
Seltener Brutvogel der 


Wälder und Gehölze  


Sperber 


Accipiter nisus 
G * * §§ Nahrungsgast  


Star 


Sturnus vulgaris 
(B) 3 * § 


Brutvogel, 1 BP im UG 


Sumpfmeise 


Parus palustris 
(B) * * § 


Seltener Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Tannenmeise 


Parus ater 
(B) * * § 


Häufiger Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Turmfalke 


Falco tinnunculus 
B * V §§ 


Brutvogel, 1 BP im UG  


Uhu  


Bubo Bubo 
G * * §§ Anh. I 


Während Brutzeit einmalig 


rufend festgestellt 


Waldkauz 


Strix aluco 
(B) * * §§ 


Brutvogel, 1 BP im UG  
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Deutscher Name 


Wissenschaftl. 


Name 


Status 
RL 


D 


RL 


BW 
Schutz 


Vorkommen / 


Lebensraumfunktion 


      
Zaunkönig 


Troglodytes 


troglodytes 


(B) * * § 


Mittelhäufiger Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


Zilpzalp 


Phylloscopus 


collybita 


(B) * * § 


Häufiger Brutvogel der 


Wälder und Gehölze 


 


 


Abbildung 8: Darstellung der nachgewiesenen planungsrelevanten Brutvögel im Plangebiet 
(rot) >Solarpark Blumberg-Achdorf< sowie im 200 m-Radius (gelbe Linie) und 300 m-Radius 
(blaue Linie) im Jahr 2024: Bls = Berglaubsänger, Gsp = Grauspecht, Gü = Grünspecht, Nt = 
Meuntöter, Ssp = Schwarzspecht, S = Star, Tf = Turmfalke. Quelle Luftbild genordet:  © LGL, 
Landesamt für Geoinformation B.W. (2024). 
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4 Artenschutzrechtliche Konflikte 


Nahrungshabitate planungsrelevanter Arten sind im Sinne des Gesetzes zunächst nicht zu 


betrachten (z. B. BverwG, Besch. V. 13.03.2008 3 9 VR 10.07). Eine Relevanz entsteht, 


wenn durch die Beeinträchtigungen in Nahrungshabitaten populationsrelevante 


Auswirkungen entstehen könnten. Ein temporärer Habitatverlust im Wirkraum durch 


kurzzeitige baubedingte Störungen ist rechtlich irrelevant, insofern die Lebensstätten ihre 


Funktion nach Bauende wieder erfüllen (BVERWG 9 A 14.07 v. 09.07.2008 Randnr. 86). 


Im Folgenden werden die durch das Vorhaben potenziell entstehenden 


artenschutzrechtlichen Konflikte dargestellt. 


4.1 Tötungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 BNatSchG 


4.1.1 Avifauna 


Der Vorhabenbereich kann für einige ubiquitäre und ungefährdete Brutvogelarten, die in 


Gehölzen oder am Boden brüten (z.B. Kohlmeisen) als Bruthabitat eingestuft werden. Sollten 


die Bauarbeiten oder vorbereitende Tätigkeiten während der Brut- und Aufzuchtzeit von 


Vögeln erfolgen, könnte dies zu einer baubedingten Tötung oder Verletzung von Individuen 


nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG führen. Eine Auslösung des Tötungstatbestands nach § 


44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann daher im Voraus nicht ausgeschlossen werden. Durch die 


Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme V(a) (Bauausschlusszeiten / Baufeldfreimachung - 


Optimierung Vögel) und V(b) (Entwertung der Lebensraumeignung innerhalb der Baustellen- 


/ Arbeitsstreifen und der Baustellen- / Lagerflächen) in Kombination mit V(e) (Ökologische 


Baubegleitung) kann jedoch eine artenschutzrechtliche Betroffenheit nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 


BNatSchG mit hinreichender Sicherheit vermieden werden.  


Weiterhin wurden keine planungsrelevanten Brutvogelarten im Eingriffsbereich festgestellt, 


sodass eine direkte Tötung ausgeschlossen werden kann. Indirekte Betroffenheiten durch 


Störeffekte sind jedoch möglich: 


Für den Brutplatz des Grünspechts wird die Fluchtdistanz nach GASSNER et al. (2010) von 


60 m nicht unterschritten. Ein baubedingtes Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 


Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, Brutaufgabe, die zur Tötung von Individuen (Absterben von 


Embryonen in Eiern) führt, kann daher für den Grünspecht mit hinreichender Sicherheit 


ausgeschlossen werden. 


Dem Neuntöter wird, nach GASSNER et al. (2010) eine Fluchtdistanz von 30 m zugrunde 


gelegt, die im Rahmen der Planung für die zwei Brutreviere nicht unterschritten wird. Ein 


baubedingtes Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, 


Brutaufgabe, die zur Tötung von Individuen (Absterben von Embryonen in Eiern) führt, kann 


daher für den Neuntöter mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
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Dem Schwarzspecht wird, nach GASSNER et al. (2010) eine Fluchtdistanz von 60 m 


zugrunde gelegt, die im Rahmen der Planung für das Brutrevier nicht unterschritten wird. Ein 


baubedingtes Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, 


Brutaufgabe, die zur Tötung von Individuen (Absterben von Embryonen in Eiern) führt, kann 


daher für den Schwarzspecht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 


Dem Turmfalken wird, nach GASSNER et al. (2010) eine Fluchtdistanz von 100 m zugrunde 


gelegt, die im Rahmen der Planung für das Brutrevier nicht unterschritten wird. Ein 


baubedingtes Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, 


Brutaufgabe, die zur Tötung von Individuen (Absterben von Embryonen in Eiern) führt, kann 


daher für den Turmfalken mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 


Anlage- oder betriebsbedingte Tötungen von ubiquitären und planungsrelevanten 


Brutvogelarten können zudem hinreichend sicher ausgeschlossen werden: Es gibt keine 


Hinweise auf ein erhöhtes Tötungsrisiko durch Kollision an PV-Modulen und da der Pflege- 


und Wartungsaufwand der Anlagen so gering ist, dass auch hier das Tötungsrisiko nicht über 


das der Vorbelastung hinausgeht.  


4.1.2 Amphibien und Reptilien 


Im Rahmen von Bautätigkeiten kann es zu Tötungen von Tieren der streng geschützten 


Amphibienarten Gelbbauchunke und der Kreuzkröte, wenn diese ins Baufeld einwandern. 


Da ohne die Implementierung entsprechender Vermeidungsmaßnahmen temporäre 


Gewässer (Pfützen) während der Bauphase entstehen können, ist ein kurzfristiges Auftreten 


der Arten im Eingriffsbereich demnach möglich, wodurch ein baubedingter Eintritt des 


Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Gelbbauchunke und die 


Kreuzkröte nicht hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann. Dies kann durch die 


Implementierung von geeigneten Vermeidungsmaßnahmen (vgl. Kapitel 5, V(c) - 


baubedingt: Amphibienschutzmaßnahmen & V(e) 3 baubedingt: Ökologische 


Baubegleitung) hinreichend sicher verhindert werden. 


Laut aktueller Literatur liegen keine Hinweise darauf vor, dass anlage- oder betriebsbedingte 


Wirkfaktoren wie Verschattung, Kollision oder Pflege und Wartung das Tötungsrisiko von 


Amphibien (signifikant) erhöht. Ein anlage- und betriebsbedingtes Eintreten des 


Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann demnach für die Gelbbauchunke 


und die Kreuzkröte hinreichend sicher ausgeschlossen werden. 


Im Rahmen von Bautätigkeiten kann es zu Individuenverlusten von den streng geschützten 


Reptilienarten Schlingnatter und Zauneidechse kommen. Durch Befahrung der 


entsprechenden Habitate durch Baufahrzeuge, kann es zur Tötung von 


bewegungsunfähigen Tieren in Winterruhe in ihren Bodenverstecken kommen. Zudem kann 


es während der Bauphase auch zu Tötungen von Tieren kommen, die ins Baufeld 
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einwandern. Ein baubedingtes Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 


BNatSchG kann demnach für die Schlingnatter und die Zauneidechse nicht hinreichend 


sicher ausgeschlossen werden. Dies kann durch die Implementierung von geeigneten 


Vermeidungsmaßnahmen (vgl. Kapitel 5, V(d) - baubedingt: Reptilienschutzmaßnahmen & 


V(e) 3 baubedingt: Ökologische Baubegleitung) hinreichend sicher verhindert werden. 


Laut aktueller Literatur liegen keine Hinweise darauf vor, dass anlage- oder betriebsbedingte 


Wirkfaktoren wie Verschattung, Kollision oder Pflege und Wartung das Tötungsrisiko von 


Reptilien (signifikant) erhöht. Ein anlage- und betriebsbedingtes Eintreten des 


Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann demnach für die Schlingnatter 


und die Zauneidechse hinreichend sicher ausgeschlossen werden. 


4.1.3 Fledermäuse  


Die im UG befindlichen Waldflächen können Habitatbäume mit dauerhaft bestehenden 


Höhlen sowie Spalten, die als Quartiere für Fledermäuse geeignet wären, aufweisen. 


Innerhalb des Plangebiets oder in direkter Angrenzung befinden sich keine Gehölze mit 


potenziellen Habitatstrukturen. Eine bau- bzw. rodungsbedingte Tötung im Sinne des § 44 


Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann demnach hinreichend sicher ausgeschlossen werden. Eine 


anlagebedingte Tötung ist denkbar, wenn während der Jungenaufzucht eine Störung erfolgt, 


welche zum Abbruch dieser führt, Die Solarmodule und Wechselrichter von 


Photovoltaikanlagen erzeugen schwache Ultraschallemissionen, die bis in ca. 50 cm 


Entfernung der Wechselrichter und Wechselspannungsleitungen messbar sind. Es bestehen 


keine Nachweise einer Störung von Fledermäusen, jedoch sollten Wechselrichter der 


Solaranlage sowie Wechselspannungsleitungen nicht in unmittelbarer Nähe von potenziellen 


Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen errichtet werden, um eine Tötung 


auszuschließen.  


4.1.4 Haselmaus 


Sollte durch die Planung die Beanspruchung des Feldgehölzes mit Habitatpotenzial für die 


Haselmaus vorgesehen sein, kann eine baubedingte Tötung nicht hinreichend sicher 


ausgeschlossen werden und es müssen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 


konzipiert werden.  


Es sind darüber hinaus keine anlage- oder betriebsbedingten Wirkfaktoren bekannt, die ein 


erhöhtes Tötungsrisiko der Haselmaus herbeiführen könnten. Sofern ein Eingriff in den 


potenziellen Lebensraum ausgeschlossen ist, ist mit dem Eintreten des Verbotstatbestands 


nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im Sinne der Haselmaus nicht zu rechnen. 
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4.2 Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 


Eine bau-, anlage- oder betriebsbedingte erhebliche Störung liegt gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 


BNatSchG nur dann vor, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 


durch die Störung verschlechtert. 


Die baubedingte Störung erfolgt nur temporär während der Bauphase. Zudem ist durch die 


Implementierung von geeigneten Vermeidungsmaßnahmen eine erhebliche Störung der 


lokalen Population nicht zu erwarten, sofern die Bauphase nicht die Zeit einer einzigen 


Fortpflanzungsperiode überschreitet. Aufgrund des geringen Wartungs- und Pflegeaufwands 


von PVA ist nicht mit betriebsbedingten Störungen für Brutvögel, Fledermäuse, Haselmaus, 


Amphibien oder Reptilien zu rechnen. Anlagebedingte Störungen sind aufgrund von 


Meideverhalten durch optische Störwirkungen möglich. Von der vorliegenden Planung sind 


keine Arten mit besonderem Meideverhalten gegenüber Vertikalstrukturen betroffen. Um 


eine anlagebedingte Störung für Amphibien und Reptilien zu verhindern, muss eine 


Umzäunung einen Mindestabstand von 10 cm zum Boden erfüllen. So wird eine 


Durchwanderung für die genannten Arten weiterhin ermöglicht. Dies kommt ebenfalls 


kleineren Säugetieren zugute.  


Demnach kann eine erhebliche Störwirkung mit Auswirkungen auf die lokale Population nach 


§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG für die nachgewiesenen Arten ebenfalls ausgeschlossen 


werden. 


4.3 Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 


4.3.1 Avifauna 


Bei ubiquitären Arten wie z. B. Kohlmeise, Rotkehlchen und Amsel wird angenommen, 


dass sie in der Lage sind, im Falle eines Eingriffs in ihr Habitat auf Fortpflanzungs- und 


Ruhestätten im unmittelbaren Umfeld zurückzugreifen. Da die ökologische Funktion der 


Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nach § 44 Abs. 5 


BNatSchG somit erhalten bliebe, wird nicht von einem bau- anlage- oder betriebsbedingten 


Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgegangen.  


Keines der nachgewiesenen Brutreviere planungsrelevanter Brutvogelarten ist unmittelbar 


von der Planungsumsetzung betroffenen. Ein unmittelbarer baubedingter 


Lebensraumverlust, der zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten führt, 


kann demnach hinreichend sicher ausgeschlossen werden.  


Eine betriebsbedingte Schädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist 


bspw. durch akustische Störung im Rahmen von Wartungen, durch Ultraschallemissionen 


der Wechselrichter oder bei nachgeführten Anlagen durch die Motoren denkbar (ARGE 
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2007). In Bezug auf Brutvögel sind nach aktueller wissenschaftlicher Literatur keine 


tatsächlichen Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die betriebsbedingte 


Wirkfaktoren bekannt. Ein betriebsbedingter Eintritt des Schädigungstatbestands nach § 44 


Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist demnach nicht zu erwarten.  


Eine anlagebedingte Schädigung tritt auf, wenn die PV-Anlage durch ihre Sichtbarkeit eine 


optische Stör- und Scheuchwirkung (Silhouetteneffekt) erwirkt und dadurch eine Entwertung 


von Lebensräumen auf benachbarten Flächen hervorruft. Insbesondere Feldvogelarten wie 


z.B. die Feldlerche, Kiebitz oder Brachvogel weisen Meideverhalten gegenüber 


Vertikalstrukturen auf. Vorliegend wurde keine Feldvogelart mit erhöhtem Störungsrisiko 


durch Silhouetteneffekte im Wirkraum der geplanten PV-Anlage nachgewiesen. Eine 


mittelbare- oder unmittelbare Zerstörung von Lebensstätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 


BNatSchG liegt demnach nicht vor.  


Die bau-, anlage- oder betriebsbedingte Zerstörung von Brutplätzen, hervorgerufen durch 


die Zerstörung essenzieller Nahrungshabitate, kann mit hinreichender Sicherheit 


ausgeschlossen werden, da alternative Nahrungshabitate im direkten Umfeld in 


ausreichender Form vorhanden sind und das Vorhabengebiet somit kein essenzielles 


Nahrungshabitat darstellt. 


Ein Eintreten des Schädigungstatbestands kann demnach ausgeschlossen werden. Aus 


diesem Grund sind keine extern vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen. 


4.3.2 Amphibien und Reptilien 


Eine Schädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten von streng geschützten Amphibien- 


oder Reptilienarten tritt während der Bauphase ein, wenn Baueinrichtungsflächen und 


Zuwegungen in potenziellen Habitaten liegen. Da für Amphibien keine geeigneten Habitate 


in unmittelbarem Bezug zur Planfläche vorliegen, kann ein Eintreten des 


Schädigungstatbestands hinreichend sicher ausgeschlossen werden.  


Für streng geschützte Reptilienarten müssen im Rahmen der Bautätigkeiten, die an das 


Plangebiet angrenzenden Habitatstrukturen für Zauneidechse und Schlingnatter erhalten 


werden, um das Eintreten des Schädigungstatbestands zu vermeiden. Sollte dies nicht 


gegeben sein, müssen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden 


Um einen anlagebedingten Eintritt des Schädigungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 


BNatSchG zu vermeiden, sollten die Module für die PV-Anlage von den entsprechenden 


Habitatstrukturen ausreichend Abstand haben, sodass eine Verschattung der 


Reptilienhabitate vermieden wird. Weiterhin ist es notwendig, dass eine Umzäunung der 


Anlagen einen Mindestabstand von 15 - 20 cm zum Boden erfüllt (SCHLEGEL 2021). So wird 


eine Durchwanderung des Solarparks für Reptilien und Amphibien weiterhin ermöglicht und 
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der Biotopverbund erhalten. Dies kommt auch nicht strenggeschützten Reptilien, Amphibien 


oder kleineren Säugetieren zugute. 


Mit einem betriebsbedingten Schädigungstatbestand ist für die Lebensräume von Amphibien 


und Reptilien nicht zu rechnen, da der Wartungs- und Pflegeaufwand sehr gering ist. 


4.2.3 Fledermäuse 


Eine direkte Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 


3 BNatSchG kann ausgeschlossen werden, da keine geeigneten Habitate von dem 


Vorhaben betroffen sind. Es ist jedoch auch eine indirekte Zerstörung möglich, sofern die 


ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang 


nicht mehr gegeben ist. Insbesondere lineare Strukturen, wie Baumreihen oder Hecken, 


werden als Flugrouten genutzt, die Fortpflanzungs- und Ruhestätten und geeignete 


Nahrungshabitate verbinden. Solche Strukturen finden sich nicht im Plangebiet. Eine 


derartige Nutzung des Plangebiets ist daher hinreichend sicher auszuschließen. Angrenzend 


finden sich Baumreihen und Hecken, welche die Funktion als Flugroute für Fledermäuse 


erfüllen können. Die Planung sieht jedoch von einem Eingriff in diese Strukturen ab. Bau- 


oder anlagebedingt ist somit nicht mit einem Konflikt zu rechnen. Auch betriebsbedingt kann 


eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten hinreichend sicher ausgeschossen 


werden, da der Wartungs- und Pflegeaufwand von PV-FFA sehr gering ist. Die Vorgaben 


des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sind demnach erfüllt. 


4.2.4 Haselmaus 


Angrenzend an den Eingriffbereich befinden sich geschützte Baumhecken, welche 


Habitatpotenzial für die Haselmaus aufweisen. Sollte durch die Planung die Beanspruchung 


des Feldgehölzes mit Habitatpotenzial für die Haselmaus vorgesehen sein, kann eine bau- 


bzw. anlagebedingte Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht hinreichend 


sicher ausgeschlossen werden. Demnach müssten vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 


konzipiert werden, um das Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 


BNatSchG zu verhindern. Eine betriebsbedingte Zerstörung von Fortpflanzungs- und 


Ruhestätten kann hinreichend sicher ausgeschossen werden, da der Wartungs- und 


Pflegeaufwand von PV-FFA sehr gering ist.  


Sofern ein Eingriff in den potenziellen Lebensraum ausgeschlossen ist, ist mit dem Eintreten 


des Schädigungstatbestands nicht zu rechnen. Die Vorgaben des § 44 Abs. 1 Nr. 3 


BNatSchG sind demnach erfüllt. 
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5 Maßnahmenvorschläge zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 


Konflikte 


Ziel der Festlegung von Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrelevanten 


Beeinträchtigungen ist es, das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 


zu verhindern. Maßnahmen zur Minderung artenschutzrechtlicher Beeinträchtigungen 


werden vor allem dann beachtet, wenn sie tatsächlich geeignet sind, Auswirkungen auf 


planungsrelevante Arten soweit zu reduzieren, dass artenschutzrechtliche 


Verbotstatbestände nicht eintreten werden. Folgende Vermeidungs- / 


Minderungsmaßnahmen werden für das vorliegende Vorhaben vorgeschlagen: 


• V(a) 3 baubedingt: Bauausschlusszeiten / Baufeldfreimachung - Optimierung 


Vögel: Eingriffe in Vegetationsbestände und Rodungsmaßnahmen (auch 


Baumfällungen) sind zeitlich zu beschränken. Die Vegetationseingriffe bzw. 


Rodungsarbeiten haben daher außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit europäischer 


Vogelarten (1. März bis 30. September) stattzufinden. Dies ist der Zeitraum für 


Revierbesetzung, Balz und Brut bis zum Ausfliegen der Jungtiere. Hierdurch werden 


der Verlust von Individuen sowie die unmittelbare Beschädigung oder Zerstörung von 


Nestern und Eiern brütender Vögel vermieden. Durch die Beschränkung der 


Bautätigkeiten auf den Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar wird vermieden, 


dass der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (unmittelbare 


Gefährdung von Individuen inkl. ihrer Eier und Jungtiere) sowie des Artikels 5 a) und 


b) der Vogelschutzrichtlinie für europäische Vogelarten eintritt. Dies gilt ebenfalls für 


die Entsorgung des gerodeten Materials. Dieses ist vor dem 1. März zu entsorgen, 


damit sich hierin keine Brutvögel ansiedeln (z.B. Bachstelze, Hausrotschwanz).  


Alternativ kann durch einen sogenannten >vorfristigen Baubeginn< auch außerhalb 


des genannten Baufensters mit den Bauarbeiten begonnen werden, sofern die 


Arbeiten kontinuierlich weitergeführt werden. Dadurch besteht für die betroffenen 


Arten eine Vergrämungswirkung, sodass sie sich i.d.R. nicht im Vorhabenbereich 


ansiedeln. Unter diesen Umständen (Beginn vor März und kontinuierliche 


Vergrämung) sind Bautätigkeiten auch außerhalb des genannten Baufensters 


zulässig.  


Für bodenbrütende Vogelarten muss zusätzlich das Baufeld vor dem 1. März 


geräumt und entsprechend unattraktiv gestaltet werden (inkl. Entfernung des 


gerodeten Materials), um Konflikte mit Vogelarten, insbesondere ubiquitären Arten, 


zu vermeiden (vgl. V(b)). Durch diese Maßnahme kann eine Tötung von 


Brutvogelarten im Wirkraum (außerhalb der Eingriffsfläche) nicht vermieden werden 


und ist nur in Kombination mit einem vorfristigen Baubeginn gültig. 
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Kann das Eintreten des Tötungstatbestands nicht hinreichend sicher ausgeschlossen 


werden, ist eine Ökologische Baubegleitung (vgl. V(c)) einzurichten. Diese ist so 


durchzuführen, dass gewährleistet ist, dass keine Vögel verletzt oder getötet werden. 


• V(b) 3 baubedingt: Entwertung der Lebensraumeignung innerhalb der 


Baustellen- / Arbeitsstreifen und der Baustellen- / Lagerflächen. Sofern der 


Baubeginn außerhalb des in V(a) genannten Baufensters liegen soll, müssen diese 


während der Wintermonate entwertet werden. So kann eine Brutansiedlung von 


Bodenbrütern (z.B. Feldlerche, aber auch Bodenbrüter im Allgemeinen) innerhalb der 


Baustellen- / Arbeitsstreifen sowie der Baustellen- / Lagerflächen vermieden werden. 


Dafür müssen die Bereiche während der Revierbildung von Bodenbrütern 


vegetationsfrei sein, da Bodenbrüter auf ein Mindestmaß an Vegetation 


(Deckungsstrukturen) angewiesen sind. Dies kann  


o auf Ackerstandorten durch das regelmäßige Umbrechen (z.B. Grubbern) der 


Vegetation ab spätestens Ende Februar bis vor Baubeginn erfolgen oder  


o auf Grünlandstandorten durch regelmäßiges Mulchen ab spätestens Ende 


Februar bis vor Baubeginn erzielt werden.  


Alternativ kann die Vegetation durch eine Abdeckung mit lichtdichten Materialen 


entfernt werden. Hierzu wird die Fläche im Winter, ab spätestens Ende Februar bis 


vor Baubeginn mit Vlies oder Folie abgedeckt. 


Sollte Grubbern, Mulchen oder die Abdeckung durch lichtdichte Materialien nicht 


möglich sein, kann die Fläche durch Aufstellen von Stangen mit >Flatterband< 


unattraktiv gestaltet werden. Hierzu sind in regelmäßigen Abständen von höchstens 


15 m ca. 2 m hohe Stangen mit daran befestigten und im Wind flatternden 


Absperrbändern (min. 1,5 m lang) im Eingriffsbereich aufzustellen. Die Funktionalität 


dieser Maßnahme muss durch eine ökologische Baubegleitung überwacht und 


dokumentiert werden. 


Unabhängig von der Umsetzung der Vergrämungsmaßnahme muss vor 


Baubeginn eine Ökologische Baubegleitung erfolgen. Der Einsatz von Herbiziden ist 


in jedem Fall zu unterlassen. 


• V(c) 3 baubedingt: Amphibienschutzmaßnahmen. Sofern die Bauarbeiten und 


vorbereitenden Maßnahmen in der Wanderungsphase zu Laichhabitaten der 


Gelbbauchunke (zwischen Ende März und Mai) oder der Kreuzkröte (Ende März bis 


Anfang Juli) stattfinden, müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Um eine 


Tötung von Amphibien während der Bauarbeiten auszuschließen, muss eine 


Entstehung von Kleinstgewässern (z.B. tiefe Pfützen und Fahrrinnen), die eine 


temporäre Funktion als Laichgewässer für die Gelbbauchunke erfüllen können, durch 
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geeignete Bodenschutzmaßnahmen (z.B. witterungsangepasstes Befahren) 


vermieden werden.  


• V(d) 3 bau- und anlagebedingt: Reptilienschutzmaßnahmen. Sofern 


Bautätigkeiten während der Aktivitätszeit von Schlingnatter und Zauneidechse 


(Ende Februar bis Anfang Oktober) stattfinden, wird die Errichtung eines 


Reptilienschutzzauns zwischen Eingriffsbereich und den entsprechenden Habitaten 


(vgl. Abbildung 9) für notwendig erachtet. So kann eine Tötung von Reptilien 


während der Bauarbeiten ausgeschlossen werden. Dazu sind vor Beginn der 


Bauarbeiten und vor Beginn der Aktivitätszeit von Reptilien (für die Zauneidechse bis 


Ende Februar, für Schlingnatter bis Ende März) geeignete Reptilienschutzzäune 


(i.d.R. glatte Folien, kein Polyestergewebe, 50 cm hoch) entlang der Eingriffsfläche 


zu errichten. Dies betrifft ebenfalls alle Randbereiche des Baufeldes mit Zufahrten. 


Dabei sind diese wahlweise 10 cm in das Erdreich einzugraben, oder von der Seite, 


von der das Einwandern verhindert werden soll, umzuschlagen und mit Sand / 


Erdreich niedrig abzudecken. Es ist zu gewährleisten, dass die Zäune von Seiten der 


Eingriffsfläche durch die Reptilien übersteigbar sind, damit diese die 


Gefahrenbereiche bei Bedarf verlassen können (z. B. alle 10 m Aufschüttung eines 


kleinen Erdwalls der kegelförmig bis an die Zaunoberkante der Eingriffsseite reichen 


muss, oder durch das Anlegen von Brettern). Zur Wahrung der Funktion sind die 


Zäune bis zum Ende der Bautätigkeit regelmäßig (e.g. einmal wöchentlich) auf ihre 


Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen (z.B. durch eine Ökologische oder 


Umweltbaubegleitung). Eine Befahrung der Habitate durch Baufahrzeuge ist im 


Winter (zwischen Anfang September und Ende März) zu vermeiden, da die Tiere in 


dieser Zeit nicht bewegungsfähig sind. Zudem ist durch ausreichend Abstand 


(abhängig von der Modulhöhe und -ausrichtung) der Modultische zu den 


entsprechenden Habitaten eine Verschattung dieser in den Monaten zwischen April 


und September zu vermeiden. 
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Abbildung 9: Empfehlung zum Maßnahmen-Standort Schutzzaun Reptilien anhand der Lage der 
entsprechenden potenziellen Habitate. 


 


• V(e) 3 baubedingt: Ökologische Baubegleitung: Falls eine Umsetzung der 


Planung innerhalb der in V(a) genannten Ausschlusszeiten erfolgen soll, ist vorab 


eine Ökologische Baubegleitung einzurichten, die sicherstellt, dass Individuen sowie 


Fortpflanzungs- und Ruhestätten von europäischen Vogelarten rechtzeitig 


identifiziert und geschützt werden können. Falls eine Umsetzung der Planung 


innerhalb der in V(c) und V(d) genannten Ausschlusszeiten erfolgen soll, ist neben 


den genannten Vermeidungsmaßnahmen für streng geschützte Amphibien- und 


Reptilienarten ebenfalls eine ökologische Baubegleitung einzurichten, die die 


Maßnahmen auf ihre Funktionstüchtigkeit kontrolliert. 


Die Kontrolle erfolgt frühestens zwei Tage vor Beginn der Eingriffsarbeiten. Falls es 


zu Nachweisen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten kommt, 


müssen die Arbeiten bis zum Verlassen durch die jeweiligen Arten verschoben oder 


in Absprache mit der Genehmigungsbehörde weitere Maßnahmen ergriffen werden. 


Die Maßnahme ist durch versierte Fachleute auszuführen.   
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6 Zusammenfassung 


Im Zuge der Planung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage Blumberg-Achdorf wurde eine 


Brutvogeluntersuchung zwischen März und Juli 2024 sowie eine HPA für Amphibien, 


Fledermäuse, Haselmaus, Reptilien und Insekten durchgeführt.  


Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen wurde keine planungsrelevante Brutvogelart 


im Plangebiet nachgewiesen. Brutreviere planungsrelevanter Vogelarten liegen im 


Untersuchungsgebiet vor. Ein Vorkommen von Amphibienarten (Gelbbauchunke, 


Kreuzkröte) und Reptilienarten (Schlingnatter, Zauneidechse) des Anhang IV der FFH-


Richtlinie können im Rahmen der HPA nicht im Plangebiet ausgeschlossen werden. 


Damit vorhabenbedingt die Auslösung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 


BNatSchG für die genannten Arten sowie für ubiquitäre Vogelarten nicht eintritt, ist die 


Umsetzung von Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen notwendig. 


Folgendes Maßnahmenkonzept wird vorgeschlagen: 


• V(a) 3 baubedingt: Bauausschlusszeiten / Baufeldfreimachung - Optimierung Vögel 


• V(b) 3 baubedingt: Entwertung der Lebensraumeignung innerhalb der Baustellen- / 


Arbeitsstreifen und der Baustellen- / Lagerflächen 


• V(c) 3 baubedingt: Amphibienschutzmaßnahmen 


• V(d) 3 bau- und anlagebedingt: Reptilienschutzmaßnahmen 


• V(e) 3 baubedingt: Ökologische Baubegleitung 


 


Für die Richtigkeit:  


Königswinter, den 06.11.24 


 


M.Sc. Naturschutz & Landschaftsökologie MARGARETA KLUTH 
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